
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1936/2/5 4Ob1/36,
4Ob317/85 (4Ob318/85), 4Ob361/85

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1936

Norm

PatG 1970 §23

Rechtssatz

Vorbenutzer ist nach dem § 9 PatG derjenige, der bereits zur Zeit der Anmeldung im guten Glauben die Er6ndung im

Inlande in Benutzung genommen oder die zu solcher Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getro8en hat. Ob er

sich des Er6ndungscharakters des Gegenstandes bewußt gewesen ist, ist gleichgültig; es genügt die Tatsache der

Anwendung. Gewerbsmäßigkeit der Benutzung ist keine Voraussetzung, wohl aber Betriebsmäßigkeit.
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